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Planung, Durchführung und 
Förderung von künstlerischen, 
kulturellen und 
gesundheitspflegenden Themen. 
Begegnung unterschiedlicher 
Methoden und Ausdrucksformen 
in Entspannung, Beweglichkeit, 
Spiritualität und Bioenergetik.  

Basler Str. 2 
78628 Rottweil  
 
Tel: (0741) 34857-22  
Handy: 015252 366965  
 
E-Mail:  
info@ddm-zimmern.org  

 

  

  

  

Unterrichtsvertrag 

  

  zwischen dem Dorf der Möglichkeiten Zimmern e.V. vertreten durch den Vereinsvorsitzenden  

Ulrich Meinel Basler Str.2, 78628 Rottweil und  

        

        

        

 
    Name Unterrichtsteilnehmer/In  geb. am  

        

        

 
    Straße  /  PLZ  /  Ort    

        

        

 
    Telefon  /  E-Mail    

        

    Präambel  

                        Das Unterrichtsverhältnis begründet sich auf gegenseitiges Vertrauen. Die Parteien sind sich darüber einig das ein  

                        Erfolg nur durch kontinuierliche Begleitung möglich ist und deshalb das Unterrichtsverhältnis unabhängig von der  

                        rechtlichen Ausgestaltung auf Dauer angelegt ist. Auf dieser Basis vereinbaren die Parteien folgendes: 

 
      

 

1 Lehrkraft ist   Ulrich Meinel  

        

 

2 Vertragsbeginn ist    
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3 Laufzeit  

(1)      die Dauer beträgt  3  Monate ab Unterzeichnung des Vertrags  

    

   

 4          Vertragsbeendigung und Kündigung  

(1)         die Kündigung ist mit 6 Wochen auf ein Quartalsende möglich und hat schriftlich beim   

        Vereinsvorsitzenden zu erfolgen.  

(2)         maßgeblich für die Rechtzeitigkeit der Kündigung ist der tatsächliche Eingang des   

        Schreibens.  

(3)         erfolgt keine wirksame Kündigung so verlängert sich der Unterrichtsvertrag stillschweigend um  

        ein weiteres Quartal.  

(4)         Der Vereinsvorsitzende ist jederzeit mit  Begründung dazu berechtigt, den Unterrichtsvertrag      

        fristlos zu kündigen. Die ausstehenden Unterrichtsgebühren sind in diesem Fall einschließlich  

        des Monats, in den die Kündigung fällt, innerhalb von 5 Tagen zu entrichten.  

      

 

5           Unterrichtsort, Dauer und Art des Unterrichts  

(1)         Der Unterricht findet statt beim  

X  Dorf der Möglichkeiten Zimmern e.V. , Rottweilerstrasse 12, 78667 Villingendorf  

    

        

(2)         Die Dauer pro Unterrichtseinheit beträgt 60 Minuten  

(3)         Der Unterricht wird erteilt als:  

 Einzelunterricht 

 X Gruppenunterricht 

 Einzel- und Gruppenunterricht  

         Im Bereich 

 X Entspannung, Beweglichkeit  

  Spiritualität  

     

 (4)   die Festlegung der Unterrichtszeiten, vom Lehrstoff und den eventuell erforderlichen    

 Änderungen stehen der Lehrkraft (siehe 1) frei.  

 

 

6        Feiertrage, Ferien  

    Der Unterricht entfällt an den gesetzlichen Feiertagen und in den Ferien gemäß dem     

  Ferienkalender für Baden-Württemberg.    

  In den Sommerferien fällt der Unterricht max. 4 Wochen aus.  

      

 

7              Unterrichtsausfall / Trainingspausen / sonstige Fehltage  

(1)    Bei Ausfällen von Unterrichtseinheiten besteht kein Anspruch auf Ersatz. Es besteht jederzeit die      

   Möglichkeit diese durch die Teilnahme an anderen angebotenen Unterrichtseinheiten auszugleichen.  
      

 

8                   Gebühren  

(1)            Es ist eine Gebühr vereinbart in Höhe von monatlich 35 €  
(2)            Eine Anpassung der Gebühr erfolgt nicht solange dieser Vertrag besteht.  
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9    Zahlungsweise  

 (1)    Ich ermächtige bei Fälligkeit den Dorf der Möglichkeiten Zimmern e.V. Zahlungen über seine  

  Gläubiger Identifikationsnummer DE15ZZZ00002341861 per SEPA Lastschrifteinzugsverfahren zu  

  Lasten meines folgenden Girokontos einzuziehen:  

      

    Mandat-Nr.:      DDM -  0  0  0  1    3    

 

      

      

 
      IBAN  

      

      

 
      BIC  

      

      

 
           Kontoinhaber wenn abweichend zu s.o. Unterrichtsteilnehmer/In  
      

 

10   Mahnverfahren  

(1)   wir gestatten uns je Mahnung, die sich auf ausstehende Unterrichtsgebühren oder Beschaffungen  

  (Unterrichtskleidung, Bücher, etc.) bezieht, eine Mahngebühr zu erheben.  
      

 

11   Verschiedenes  

(1)           mündliche Absprachen bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform.  
(2)            ein durch Unachtsamkeit oder mutwillig beschädigtes Unterrichtsgerät oder Einrichtungsgegenstand     

           ist vom Betreffenden zu ersetzen.  
      

 

12     Mitgliedschaft im Dorf der Möglichkeiten Zimmern e.V.  
(1)                  Mit Vertragsbeginn ist der/die Unterrichtsteilnehmer/In sog. „Kulturmitglied“ im Dorf der  

   Möglichkeiten Zimmern e.V. Der Vereinsbeitrag ist mit den oben genannten Gebühren abgegolten.   

   Mit der wirksamen Kündigung erlischt auch die Mitgliedschaft im Dorf der Möglichkeiten Zimmern  

    e.V.  

  

  

  

   

  
   

  Rottweil, den  für Dorf der Möglichkeiten Zimmern e.V.                             Unterrichtsteilnehmer/In  
  

 


